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Gebäudeversicherung Bern (GVB) 

Neues Gebäudeversicherungsgesetz verabschiedet 
 
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat heute in der 2. Lesung das neue Gebäudeversicherungs-
gesetz verabschiedet. Mit dem neuen Gesetz wird es der Gebäudeversicherung Bern (GVB) 
zukünftig möglich sein, gewisse Nebentätigkeiten und sachnahe Zusatzversicherungen, u.a. eine 
Gebäudewasserversicherung, anzubieten. Die GVB wird mit den Nebentätigkeiten und 
Zusatzversicherungen in selbständigen Gesellschaften am Markt auftreten. 
 
Mit dem Gesetz hat die Politik eine wichtige Weiche zum Wohle der Hauseigentümer gestellt.  
Die GVB ist erfreut über das neue Gesetz, dass es ihr ermöglicht, die Geschäftsstrategie 
umzusetzen, mit der die stark steigenden Schadensummen durch Elementarereignisse bewältigt 
werden können. So kann die GVB weiterhin ein gutes und umfassendes Angebot zum Schutz 
und Sicherheit der Hauseigentümer anbieten. 
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